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In Hinficht auf die äufsere Erfcheinung des Bauwerkes ift nicht nur der Um - w -
Acufscrc

fang des betreffenden Gefchäftshaufes, fondern auch der Ort , wo daffelbe erbaut Geftaltung.
werden foll , mehr oder weniger beftimmend. Wenn auch im Allgemeinen bei der

Herftellung von Gerichtshäufern mit äufserfter Sparfamkeit verfahren werden foll ,
fo mufs doch . immerhin der Bedeutung , welche die Gerichte im Organismus des
Staates einnehmen, gebührend Rechnung getragen werden ; zugleich wird die Inftanz
des Gerichtes für die Behandlung des Aeufseren von Einflufs fein . Man wird daher
den Gefchäftshäufern für Amtsgerichte eine einfachere Ausftattung geben , als denen
für Landgerichte , bezw. denjenigen Gefchäftshäufern, in denen zugleich höhere Ge¬

richte ihren Sitz haben.
Vornehmlich ift auf eine gediegene Herftellung aller Bautheile zu achten und

der Unterfchied in der Art der Durchbildung der Fagaden weniger durch reichen

Schmuck, als hauptfächlich durch gröfseren Aufwand hinfichtlich des Materials zum
Ausdruck zu bringen ; auch empfiehlt es fleh , die architektonifche Geftaltung der

Fagaden in einfacher Weife auf Grund derjenigen Motive durchzuführen, die ficli aus

der inneren Eintheilung der Gebäude ergeben , unter Verzichtleiftung auf alle will¬

kürlichen Zuthaten , die fich nicht ftreng aus dem Organismus des Baues ableiten laffen .

c) Fremdländifche Gerichtshäufer .
Von Heinrich Wagner .

Es kann hier , weil zu weit führend , nicht die Ab ficht fein , die Gefetzgebung *98-

anderer Staaten , z . B . die Frankreichs und Englands , mit der des Deutfchen Reiches in
zu vergleichen und die beftehenden Verfchiedenheiten , fo weit fie Einflufs auf die Frankreich,

baulichen Anlagen haben , des Näheren auszuführen, um fo weniger, als die baulichen

Bediirfniffe da , wo öffentliches und mündliches Verfahren und die Aburtheilung
einzelner Vergehen durch Schöffen - und Gefchworenengerichte eingeführt find , fleh

mit wenigen Ausnahmen gleich bleiben . Es werden daher die nachfolgenden Mit¬

theilungen genügen , um einen allgemeinen Ueberblick über die einzelnen Gattungen
franzöfifcher und englifcher Gerichtshäufer zu erhalten und die Haupterforderniffe
ihrer Anlage kennen zu lernen.

In Frankreich laffen lieh drei Claffen von Gerichtshäufern unterfcheiden 18a) :

1 ) Die. unterfte Claffe umfafft die Gebäude , welche nur für Tribunale erfter

Inftanz (tribunaux de i 'ere inflance) , zugleich Civil - und Strafkammer bildend , be-

ftimmt find ; diefelben beftehen in jeder Kreisgerichts -Hauptftadt (chef-lieu d 'arron -

diffement judiciair ef
2) Zur zweiten Claffe der Gerichtshäufer gehören diejenigen , welche aufser

dem Tribunal erfter Inftanz auch einen Affifen -Hof enthalten und in der Gerichts-

Hauptftadt jedes Departements (chef-lieu judiciaire d 'un departement) erforderlich find .

3 ) Die dritte Claffe endlich vereinigt diejenigen Gerichtshäufer , welche ein

Tribunal erfter Inftanz, einen Affifen -Hof, fo wie diejenige Zahl von Kammern um -

faffen , die bei einem Appell -Hof, je nach deffen Gefchäftsumfang und der Bedeutung
der Stadt , der er zugetheilt ift , nothwendig find .

Für die Handelskammern , welche nach franzöfifchem Gefetz weder mit rechts¬

gelehrten Richtern befetzt lind , noch der Anwälte bedürfen, überhaupt von anderen

Gerichten ganz unabhängig find , beftehen in einzelnen grofsen Städten eigene Ge-

fchäftshäufer. In den meiften Fällen aber find mit der Civilkammer Handelskammer

182) Siehe 1 Gaz , des arch . et du bat . 1866, S. 264.
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und Friedensgericht (juftice de paix ) in einem Gebäude vereinigt, was viele Vortheile
gewährt .

Das Friedensgericht befiehl aus einem Richter , der kein Rechtsgelehrter zu fein braucht , und zwei
Stellvertretern ; daffelbe ift zuweilen auch in der mairte untergebracht . Der Saal der Handelskammer
dient mitunter auch für das Friedensgericht , gleich wie im Saale der Civilkammer des Tribunals I . Inftanz
die Verhandlungen in Straffachen ftattzufinden pflegen . Dem gemäfs ift die Einrichtung der Säle zu
treffen , bezüglich deren auf die Beifpiele in Art . 205 (S . 196) , Art . 219 (S . 213 ) und Art . 220 (S . 215 )
verwiefen wird . Die Ausrüftung eines Affifen -Saales veranfchaulicht Fig . 151 ls3) .

Die Gerichtshäufer in England , welche dem dort herrfchenden , meift auf Ueber-
lieferung und altem Herkommen beruhenden Gerichtsverfahren angepafft find , zeigen
manche Eigenthiimlichkeiten , durch die fie fich von denen anderer Länder unter¬
scheiden.

In unterfter Reihe flehen die Polizei -Gerichtshäufer (police-courts) , die zur Aus¬
übung der Orts-Juftiz und für die Polizei -Verwaltung dienen.

Sie enthalten einen Verhandlungsfaal , zuweilen mehrere folcher 184) , mit den zugehörigen Gefchäfts -
räumen , als : Berathungszimmer , Zimmer des Magiftrats und anderer Gerichtsbeamten , des Secretariats ,
der Anwälte , der Zeugen , eine Wartehalle etc . , aufserdem Haftzellen , fo wie die Dienfträume des Polizei -
Amtes und anderer Ortsbehörden .

Von höherer Bedeutung find fodann die in den Grafschaften und einzelnen
Städten bestellenden Landgerichtsgebäude (county-courts) , welche die Kammer für

1S3) Facf .-Repr . nach : Narjoux , F . Paris . Le Palais de juftice * Paris 1880. S. 37.
1S4J Siehe : New police -courts and ftation , Bow -ftreet , London . Builder , Ed . 37, S. 686 (wo auch die Einrichtung des

grofsen Verhandlungsfaales im Grundrifs angegeben ift).
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Fig . 152 .

Saal des Criminal-Gerichtshofes im Affifen -Gebäude zu Durham I85).

r \ r i

ja m

, " / vV

v̂-v-^ Tf?

L « . 11

ÜSSS pffii

ifääM

Civilfachen (civil court) , fo wie die Kammer für Straffachen (crown court oder

criminal court) enthalten . Beide find erforderlich für Zwecke der Affifen (,affizes) ,
d . h . für die periodifchen Sitzungen, welche von den Richtern des Hohen Gerichts¬

hofes auf Rundreifen, gewöhnlich zwei oder dreimal jährlich , abgehalten werden . Im

Saale des Krön - oder Criminal-Gerichtshofes finden ferner die Vierteljahrsfitzungen

(quarter feffions) für die einzelnen Landbezirke , in denen die Friedensrichter unter

Zuziehung von Gefchworenen urtheilen , ftatt ; auch pflegen darin die nach Er-

fordernifs anberaumten Sitzungen in Sachen von untergeordneter Bedeutung (petty

feffions ) abgehalten zu werden.
Weiteren Auffchlufs über Anlage und Einrichtung von Gerichtshäufern in Grofsbritannien und

Irland giebt die unten bezeichnte Quelle 186) . Daraus ift das Folgende entnommen.

Diele Gerichtshäufer , welche nicht allein die Kammern mit allen zugehörigen Gefchäftsräumen,

fondern oft auch Säle, für öffentliche Verfammlungen, Wahl-Locale , fiscalifche und fonftige öffentlichen

Bureaus etc. umfaffen , pflegen aufser dem Sockelgefchofs ein Erdgefchofs und Obergefchofs zu enthalten.

In das Erdgefchofs find die Verhandlungsfäle und Gefchäftsräume der Gerichtshöfe zu legen ; im Ober¬

gefchofs können die Berathungszimmer der Gefchworenen und andere für öffentliche Zwecke beftimmten

Räume angeordnet werden ; in das Sockelgefchofs gehören Hauswartswohnung, Haftzellen und , wo mög¬

lich , ein Verbindungsgang ztvifchen letzteren und dem Gefangenhaus, ferner Warteräume für Gefangen-

Auffeher und eine zu der Saalabtheilung für die Angeklagten führende Treppe . Eine Wartehalle von

100 bis 150 <lm mit den nöthigen Vor- und Bedürfnifsräumen ift erforderlich.

Für die Einrichtung des Sitzungsfaales des Krön - und Criminal- Gerichtshofes (fiehe die Ab¬

bildung in Fig . 152 18S) ift vor Allem die Anordnung des Platzes für die Richter (bencli) mafsgebend.

1S5) Facf .-Repr . nach : Bxdlder , Bd. 28, S- 67.
1SG) The conßruction of court-houjes and county goals . Building news , Bd . 28, S. 163.
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Hiernach ift die Eintheilung der Plätze für die Grofs -Jury (gra ?id-jury -box) lind anderer Abtheilungen
des Saales zu treffen . Der Platz für die Richter mufs grofs genug fein , um bei den Vierteljahrsfitzungen
io oder 12 Magiftrats -Mitglieder aufnehmen zu können . Vor dem Richtertifch und den Zuhörern gegen¬
über fitzt der Kron -Gerichtsfchreiber (clerk of the crown ) , und nächft ihm follten die Zeugen und die
Klein -Jury ( pettyjury ) ihren Platz haben . Diefe Abtheilung ift ungefähr 60 cm niedriger zu legen , als
der Boden der Richterbank , fo dafs der Gerichtsfehreiber mit dem Richter leicht verkehren kann . Der
Platz des Kron -Gerichtsfchreibers dient zugleich dem Friedens -Gerichtsfchreiber (clerk of the peace) bei
Vierteljahrsfitzungen und dem Magiftrats -Gerichtsfchreiber bei Kleinigkeits -Gerichtsfitzungen [fettyfeffions ) .
Die Gefchworenenbank foll fo grofs fein , dafs darin 12 Gefchworene fitzen und 12 andere zugleich flehen
können , damit der Wechfel der abgehenden und neu eintretenden Gefchworenen leicht vor fich gehen
kann . Die Zeitungs -Berichterftatter erhalten am bellen ihren Platz zwifchen der Zeugen - und Richterbank .
Die Angeklagtenbank {(lock '

) füllte central angeordnet fein und 12 Perfonen faffen . Die Grundform eines

Segmentbogens oder eines halben Sechseckes erfcheint behufs leichter Ueberwachung der Angeklagten
zweckmäfsig . — Der Civilkammer -Saal bedarf der Grofs -Jury -Bank und der Angeklagtenbank nicht , kann
aber im Uebrigen ganz ähnlich , wie der Strafkammer -Saal eingerichtet fein . — Das Berathungszimmer der
Grofs -Jury wird in das Obergefchofs gelegt und ein Speifezimmer oder Imbifs -Local mitunter angereiht .
Der Secretär der Gefchworenen foll laut Parlaments -Acte über zwei Zimmer , fo wie über einen feuerficheren
Raum verfügen . — Kanzleien und Schreibftuben find in jedem Gefchofs erforderlich .

Bezüglich der Häufer der oberften Gerichtshöfe, welche nur in London , Edin-
burg und Dublin tagen , fei kurz bemerkt , dafs der oberfte Gerichtshof für England
aus dem Appellations -Gerichtshof und dem Hohen Gerichtshof, von denen der erfte in
zwei , der letztere in drei Abtheilungen zerfällt, zufammengefetzt ift . Für Schottland
und Irland , die eigene Juftiz-Syfteme haben , beftehen befondere oberfte Gerichtshöfe.

d) Typen ausgeführter Gerichtshäufer .
Von Theodor v . Landauer und Heinrich Wagner .

1 ) Gefchäftshäufer für Gerichte niederer Inftanz .
Zu den Gefchäftshäufern für Gerichte niederer Inftanz zählen in erfter Reihe

die Gebäude unferer Amtsgerichte , welche feit Erlafs der 1877 vom Reichstage an¬
genommenen Juftiz-Gefetze des Deutfchen Reiches in grofser Zahl entftanden find .
Diefelben laffen fich , nach den in Art . 164 (S . 172) gemachten Unterfcheidungen ,
in Amtsgerichtshäufer mit getrennt liegendem Gefängnifs , ferner in folche mit ein¬
gebautem oder angebautem Gefängnifs eintheilen . Auch find , je nach dem Gefchäfts-
umfang, laut Art . 169 (S . 174) , 4 Stufen zu unterfcheiden.

Zu den Gefchäftshäufern für Amtsgerichte
1 . Stufe mit getrennt liegendem Gefängnifs gehört
dasjenige der Stadt Neckarbifchofsheim im Grofs-
herzogthum Baden (Fig . 153 187) .

Sämmtliche Gefchäftsräume liegen im Erdgefchofs des im
Grundrifs I -förmigen Gebäudes ; fie find von zwei fich kreuzen¬
den , nach der Hauptaxe , bezw . Queraxe geordneten Mittelgängen
aus zugänglich . Vom Eingang in der Hauptaxe gelangt man
geradeaus zu dem einen einftöckigen Anbau bildenden Schöffen -
faal von 4,5 m lichter Hohe auf 6,3 X 10 ,o ra Grundfläche . An
diefen reihen fich an der linken Seite Berathungszimmer der
Richter , Zimmer für freiwillige Gerichtsbarkeit , für den Amts¬
richter und die Kanzlei ; rechts vom Eingang und durch die
Treppe getrennt liegen Wartezimmer , Gefchäftszimmer des Ge -

18') Nach den von Herrn Bau -Director Helbling in Karlsruhe gütigft
bifchofsheim 187) . zur Verfügung geftellten Original-Zeichnungen.
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